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G e set z

t6. Juli 1969vom .~ •..•.•..... , über die Einhebung einer Lustbarke~tsabgabe

durch die Gemeinden (Lustbarkeitsabgabegesetz 1969).

Der Landtag hat beschlossen:

I. Allgemeine Bestimmungen
Abgabeberechtigung

§ 1

(1) Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten für die
Gemeinden des Burgenlandes einschließlich der Freistädte
Eisenstadt und Rust, die Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungs
steuern) die in Hundertteilen des Eintrittsgeldes erhoben
werden, auf Grund bundesgesetzlicher Ermächtigung durch Ver
ordnung des Gemeinderates ausschreiben.

(2) Dem Gemeinderat steht es frei, innerhalb der bun
desgesetzlichen Ermächtigung hinsichtlich des Abgabengegen
standes, der Entstehung der Abgabenschuld, des Abgabenschuld
ners, der Bemessungsgrundlage und der Fälligkeit von diesem
Gesetz abweichende Bestimmungen zu treffen.

(3) Die Gemeinden werden gern. § 8 Abs. 5 F.-VG. 1948,
BGBl.Nr. 45, ermächtigt durch Verordnung des Gemeinderates,
Lustbarkeitsabgaben, die nicht in Hundertteilen des Eintritts

-~geldes bemessen werden, nach Maßgabe der Bestimmungen dieses
Gesetzes zu erheben.
J

(4) Die Gemeinde hat ihre in diesem Gesetz geregelten

Aufgaben mit Ausnahme des Verwaltungsstrafverfahrens im eigenen
Wirkungsbereich zu besorgen.

Abgabepflicht von Veranstaltungen
§ 2

(1) Als Lustbarkeiten (Vergnügungen) gelten insbe
sondere folgende Veranstaltungen:
1. Alle dem Vergnügen oder der Belustigung dienenden Vor

führungen und Schaustellungen, insbesondere Theatervor
stellungen jeder Art, Ballette, Variete- und Kabarettvor
stellungen, Bildstreifen- (Film-)vorführungen, Lichtbil
dervorführungen, Zirkusvorstellungen.
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2. Tanzunterhaltungen, Kostümfeste und Naskcnbälle.

3. Volksbclus'~igungcnaller .;"·~rt, v.rie Ringelspiele, Schaukel,

Schießbuden, Rutsch- und ähnliche Bahnon, Geschicklich
keitsspiele, Schaustellungen joglicher Art, Figurenkabincttc,

Panoramen, Panoptiken, VorfÜhrungen abgcrichtctl.'r Tiere,
Monagerien u.dgl.

4. Sportliche Veranstaltungen.

5. Vorführungc~ von Licbt- und ~jchattenbildcrn, }~rionotten

theater.
6. :~onzerte und sonstige musikdlische und gesangliche l~uf

führungen, Vorträge, Vorlesungen, Deklamationen, Rezitationen,
Vorführungen der Tanzkunst.

7. Die mechanische Wiedergabe musikalischer Stücke oder
Deklamationen, 2.usgcnommel1 I~undfunkdarbictungcn. Letztere
sind jodoch nur dann GusgGnommen, wenn sie nicht dem
Publikumstanz dienen.

8. Vorführungon der Tolopathie, Hypnose, der Bauchrode~-Und

Tuschenspielerkunst.
9. Betrieb von Kegelb~hncn (Sportk8gclbahnon) an öffentlichen

Orten, in Gast- und Schankwirtschaften oder in sonsti~en

jedermann zugänglichen Räumen.

(2) Diont oino Vorunstaltung nicht nur dem Vergnügen,
sondern gleichzeitig euch noch crb~uendGn, belehrenden oder
anderen nicht als Vergnügen anzusprechenden Zwecken, so unter

liegt sie der Lustb~rkoitsabgabe, wenn nicht ein Bcfroiungs
grund nach § 3 vorliegt.

Befreiungen

§ 3

Der Lustbarkeitsabgabe unt0rliegen unbeschadet der

Vorschriften dos § 1 f.bs. 2 nicht:

1. Die sogenannton Bette Imusi1:on ~

2. Ver2nst2ltungen, die lediglich dem Unterricht oder vor
wiegend wissensch&ftlichcn oder Bildungszwücken dicncn~

3. VGranst~ltungen, die der JUGendpflege, der fachlichen oder
bcru:flichcn Fortbildung, der Pflege des .DrD.uchtums (z. Bo

Volkstänze) dienen, Volkshochschulkurse und dergleichen,
wenn damit keine TanzbelustiGung (Publil~umstanz) verbunden
ist;
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4~ Vüranstal~gen, die kirchlichon Zwockon dienen, soweit sie

von Organon der gesetzlich anerkannten Kirchen und Roligions

gesellschaften durchgeführt werdon;

5. Voranstalungen von einzelnen Personen in priv<.~tGn\John

räumen, wenn ~tTcdor ein Entgelt cingohoben 1 noch Spoisen oder
Gctränl::o gegen Bozahlung abgogeben ,..rcrden. Vcreinsräumo
goI ten nicht als privo.tc '.!ohnräume.

6. Die Vorführungen von ]'ilmen die [Som. § 12 des Bgld. Licht

spiolgcsctzes 1960 LGBl.Nr. 1/1962 auf ihren kulturellen bzw.
Idinstlcrischon ". rort S0prüft und mit Ilbesondcrs \lortvoll li

oder ilwertvoll 'i odor iI sGhenswert li bevfC:rtot ~\\.'urdGn.

Befreiungen im EinzGlfall

§ 4

Der Gemeinderat knnn ~uf Ansuchen alljährlich für

zwei Vc~anstaltungcn der Ortsfeuorwehr von der Entrichtung
der Lustb~.. rkei tsabgabe befreien, 'wenn der gesamte Reinertrag

2,ussc:~licßlich Fcuerwehr- und Rcttungsz\';ccken zugeführt V/ird e

Anmeldung und Sichorhcitslcistung

§ 5

(1) Alle abgabepflichtigcn Vergnügungen sind boi der

Gemeinde des Verc::.n.staltungsor-tcs mindestens zVloi \.'Türktage

vorher anzumelden, vlorübcr eine Bescheinißung auszustellen ist.

(2) Zur Anmoldung verpflichtet ist sOi.1ohl der Unter

nehmer der V8ranst~lung, wie der Inhaber der dazu benützten
Räume oder Grundstücko. Letzterer darf dia Abhaltung der Ver

anstal tungGn erst zulassen , \lenn ihm die Anmc:ldebeocheinigung

vorgezoigt ""ird.

(3) Für Lichtspicluntl;rnr.:hmungen mitfastern ~;tandort

und für r0gclm~ßig wiodorkehr0ndo Voranstaltungen der gleichen

Art genÜgt eine oinmalige Lnmoldung. PÜr ortsfromde Veranstal
ter kann die GOliloinde die I.. bh<.::ltung einer Vür2.nstal tung vom
Erlag einer Vorauszahlung in der Höho der vor~ussichtlichen

Abgabo abhllngig machen.
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Art der Ei:nhcbung

§ 6

(1) Die Abg~bo wird ontweder als Kartensteuer in

Hundorttoilcn dos l;intrittsgcldos eingehoben, W0nn die Teil

nahme: an der Vcranstc..l tung von d·~r Lösun~ von Eintri ttskartcn
abhängig ist, odor als Pauschalabg~be nach fostGn Steuersätzen
(:D'ixbotrag) oder in Hundcrttoilen der Bruttooinnahme.

(2) Die Höhe der Kartl;nstcuor und der .Abg2c.bc nach
§ 10 Abs. 5. setzt der GemeindcrQt füst. Die Höhe der rauschal
abgabe ist im § 10 fcstgesL tzt und kann mit Lusna.hiJC dos

Hundertsatzes nt...'.ch § 10 ,.';.bs. 5 vom Gemeinderat nicht abgeändert
\'fordcn.

(3) Der Bürgermeistor kalu~ mit Zustimmung dos Gomeinde
r~tes lili t dom :i~bgabon,chuldncr eino VGroinb,-'~rung über die zu

entrichtende Lustbarkoitsabg&bo, insbosondere über ihre Bo
rochnung, Fälligkeit, Einhebung und Pauschaliorung treffen, so
\1{oi t diese dns Vorf-:..~.hren vereinfacht und dzts Ertrs.gnis der .,;,b

gabe nicht \foscntlich verändert. Eine wosontliche Veränderung des

Abgabc;;l1crgobnissc:s liogt nicht vor, \'/enn os 10 v.H. dos .l'..us

maßos nicht üb~r- oder untcrschrcitct~ das sich ohno eine solche
Vüreinb~rung ergeben ~rnrde.

(4) Üb0r die Vereinbarung ist eine Niederschrift aufzu
nehmen, dia vom Bürgcrr:l) ister, oinc:m woi t'uren Hi tgliod dos Ge

moindevorstandes (Standtse:nntos) und dem .i~bgabenGchuldl1er zu
unterfertigen ist. Eine Ausfertigung der Niederschrift ist dem
Abgabonschuldncr auszufolgen.

(5) Voroinb~rtc Pauschalbeträge gelten als vollstrock

b2.r go"tlordcnc .!lbg8.bcl1Gchuldigkci ten.

11. Kurtonsteuer
Höhe der .r.bgabe

§ 7

Der GCilleinderat setzt die Höhe der Abg~be in vollen
Hundcr-Gtoilon des l;intrittsproisGs (ausschlicDlich Lustb8.rl:oits
abgabe, Opferfürsorgezuschlag, Aufführungsentgelte für ~Iusik)

bis zum Höchstausmaß von 25 v.H., boi Filmvorführungen bis zum
Höchstausmaß von 10 v.H. fest.
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I:intrittsknrtcn

§ 8

(1) Die ~intrittsk3rton sind von der Gemeinde abzu

stempeln und beim Dintritt zu antwerten. Bei Betrieben mit

festem Standort ontfällt die Abstcmpclul1.g, sofcrne Blockkarton
odor iIassctton mit fortlnufondcn Nu~uurn vorwondct worden.

Der U~tcrnühmor d~rf die Teilnahme cn der Voranst8ltung nur

gegen Vorv!ois und. ~:nt\"c:L... tunß deI" Eintrittskart0 gestatten.

(2) Die entwerteten Karten sind den Tcilnohrnurn

zu bolassen und von diesen dcm Beauftragten der Gemeinde auf

Verlangon vorzuweisen.
(3) Über die uus:agobonen Karton hat dar Untor

nehmor (Abgabc[lchuldner) einen Hach\'.fc:is zu führon, der drei

Monate 2ufzubcwahrcn und der Gemoindo auf Verlangen vorzu
legen ist.

(4) Für Freikart0n und verbilligt abgegebene Karten
ist die ~bgnbe n~ch dem normalen Eintrittsprois zu ontrichton.

Fälligkeit und Lntrichtung der Kartüll2bgabe

§ 9

(1) Dio ~ls Kartonstouer eingehobone ~ustb2rkeits

2.bgebG ist bei Einzolvcrüllstl:.;.l tungon tlm zuci ten Vofcrkt.:-.g nuch
dor Veranstaltung fällig und ist nuf Grund einer Lustb8.r
keitsabgabüorkl~rungdes Jlbgabcschuldnors beim Gcmeindoamt
(r:ragistrat) zu entrichten.

(2) Die ::vls K,:.:.rtenstcuor eingehobene Lm tbarkcits

abgabe von ständigen ThcQter- und Lichtspiolunternohmungon

ist am 15. jeden HonQtcs für don Vormon2t fällig und auf

Grund oiner Lustbarkcitsabg~bGerkldrungdes ~bgabcschuldners

beim Gcmcindoamt (Magistrat) zu entrichten.

III. Pauschalabgabe
Höhe der Abgabe

§ 10

(1) Für Volksbülustigungcn (§ 2 Abs. 1 Z 3) betr2ct
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die Pauschalabgabe pro T~g das ZwanzigfQche des Einz~lprcises

oder Einsatzes.
(2) Für d.:..-;.s Halten eines Lchuu~, 8chürz-, Spicl-, Go

schicklichkaits- oder ähnlichcn _'_pparatCJs an öffentlichen

Orten, in Gast- und 3chankgc\,,r·.:rbobetrieben sOHia in sonstigen

jederm2nn zug~nglichGn RB.urnen beträgt dia _:.bgrJ.bG pro lIonnt

1 v.H. des Ansch.:-~ffungs\lertus das Appo.rü-tc-s, für dßs Halten
von automatiGchen KOGclb~hnon, soweit ein von der Gemeindc

plombiertos Zi:-'.hl'lork cingc:b2.ut ist, bis zu 10 v.H. des :8in
spielcrg0bnissoc~ f.,onst S 150,-- mon'-ltlich für jede B~lhn.

(3) Für Vor~~nstaltung0l1., die ohne /\usg(:·~be von Ein
trittskarten in öffentlichen od0r für don Vc.ranstaltungs-
zweck besonders in Anspruch gcnoUlrilcnon Räumlichkoiten oder im
Froicn stattfinden, Vfird die Lbg,...bo n.::.':.ch der Größe der be
nützten Zusch~ucrflächü b8mosscn und betr~gt für je angefangono
10 m2 S 6,--, für Vcranst~ltungcn im Fr2ien die H~lftc.

(4) Für d~s Halten eihor Vorrichtung zur mcch3nischcn
Wiedergabe von liusikntücken oder Düklanationcn (Musikautomaten,

Plattenspieler, Lcutsprcchcranlagon und dergleichen) an öffent
lichen Orten, in Gest- und Schankgowurbobctriübon, sowie in
sonstigen jodcroenn zugänglichon RäuID0n bctrQgt die Abg~bc

S 10,-- für je angefnn0ünc 10 m2 deß bonütztGn Raumos pro Monat;
Rundfunk- und Fernsehgeräte selten nicht als Vorrichtung in
diesem Sinne.

(5) FÜr VcrQ.l1st.l1tungen, bei deilen ·.ludor Eintritts

karten ~usgogabcn, noch die Höhe der :bg~be nach den vor

stohcndGn Bestimmungen ftJstgGsotzt ,'[orden kann, beträgt die

Lustburkcitsab3abc höchstüns 25 v.H. der Bruttocinn~hmen.

Ihre Höhe wird vom Gcmoinder~',t f,,:stgGr~ctzt (§ 6 Abs. 2).

Fälligkeit und Entrichtung d0r Pauschclubg2be

§ 11

Die Pauschalabgabe für ~inzclvor~nct~ntungcnißt affi

T2.gc nach der Vcranst;..·.l tung, die .Abgabe nc.~ch § 10 Abs. 2, 4
und 5 bis zum 15. jeden Nonat0s für dOll VO:LLlOnat fällig und
ist auf Grund einer Lustb~rkcitsabg~beorkl~rungdas Unter

nehmors zu entrichten.
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IV o GC8cinsnmc Bestimmungen
Abgc:bG8chuldnor

§ 12

Zur Entrichtung dar 1ustbarkoitsabgabe ist dor Unter

nehmer der Vcrc.nst~~ltung, bei ge\Vcrbomtißigon Botrieben der
BGtriebsinh~bcr (Pächtor) vsrpflicht8t. Im Falle des § 10

Abs. 2 gilt ~ls }bg~bcschuldncr der Besitzer des Apparates.

strafen

§ 13

(1) ~ino Vorwaltungsüb~rtrctungbLgoht:

Hor

a) durch Handlungen odor Unterlassungen dia Lustb~:,rkcitsabgCt.be
hint(;rzi~ht, verkürzt oder der VorkÜrzung aussetzt;

b) Anmeldungen gern. § 5 (1) nicht oder nicht rcchtzvitig or
stc!.ttct;

c) die Tciln~hmo an Vcrgnügungsvcranstnltungcn, für die die

Lösung von Eintrittskn..rtcn vore;(;t.;:.~;hcl1 sind, ohno die gern. § 8.

(1) erforderliche Vorweisung und :entwertung der bin'~rittskarto
gestc.ttct;

d) den gern. § 8 (3) zu fÜhrondon Nachweis übor die ausgegebenen

Karton weniger als 3 Monate aufb~wahrt oder der G~mGindo auf
ihr Verlangen nicht vOTlegt~

c) die gern. §§ 9 und 11 abzugebende Lustb_~koitsabg3boerklärung

nicht oder nicht r~chtzcitig beim Gcucindoamt (UagistrQt)
vorlegtet

(2) Die Vorwaltungsübcrtrctung wird im Fallo des
tbs. 1 1it. a mit Gclf bis zum FUnffachon des hinterzogenen,
verkÜrzten od0r dor VerkÜrzung ;:;.usgesctztGn .'\bgi.:.1bcbotrngGs, im
Fallo dar UnoinbringlichkLi t mi t ..\rrL:st bis zu einem Honat,

in den übricen Pällcn mit Geld bis zu G 3.000,--, im F2110 der
UnOil1~)rinGlicl1:':cit Eli t .:':,rrc st bis zu z\Tci "fochen geahndet.
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v. SchluBbcstimmungon

§ 14

(1) Dieses GCS0tz tritt ni t '.Tirkung vom 31 .• Dezorabcr 1969

in Kro.ft.

(2) I'JIit dem Inl:r2.fttretun dicses Gesetzes tritt das

bish~-.rige Lustb~~rkcits2.bg8.bc.5(;sctzLGBl.Nr. 9/1950 in der

Fassung des § 243 z_ 3 der Landcsabg~benordnungLGBl.Nr. 2/1963
außor Krnft.

..--------
DaD dieser Abdruck mit dem vom Burgenländischen1

landtag sm.._.ttlYU:1.....gefaßten Beschlu&
gleichlautend i8~ wird hiemit beglaubigt

Eisenstadt, am.....t.'!.~!JJi~§!.__

o
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zum ~ntwurf eines Gesetzes über die Einhebung einer

Lustb~rkcitsabgabe durch die Gemeindon (Lustbnrkeits2bgabc
gesetz 1969) •.

I. 1..11gemeinos·

Gomäß § 5 Lbs o 3 der am 21. Juli 1962 in Kraft ge

tretenen Bundcs-Vorfnssungsgosutznovollo 1962, BGBl~1Tr. 205/

1962, in dor Fassung der Novelle BGE1.Nr. 274/1968 sind die
zur Anpassung der die; 'vcrsc~1iodenGn G(.biete der Ver\'!c~ltung

regelnden Rechtsvorschrifton an ..·~rt. 118 .·~bs. 2 und 3 er
forderlichen Bundes- und LQndesgcsotzo spntostuns bis 31.
Dozember 1969 zu crl&ssen.

Unter die ':'l,uf deI;.1 'G .. biet dos matC'riellen Verwaltungs

rechtes bis' spätestens 31. DCZOElbe;;r 1969 :i1 anzUpUD[>ondon ll Lan
dosgosctze fällt nobon vi~lcn nndorcn auch das' Bit 1. Jänner

1950 in Kr~.ft gotretene Lustb:-'1"l[citsabgabcgas.etz, LGBI ~ 1;1". 9/
1950, desson §§ 13 - 15 und 16 Abs. 1 mit dem lru~r~fttrcton

der Landusa.bgebenordnung, LGBl. Nr . 2/1963 "durch § 243 Ziff. 3
litt a und b leg.cit. teils uufgohobcn~ teils abgeändert und

damit zumindost hinsichtlich des Inst~nzünzugos der neuen

Vcrfassungsrcchtsl<J.gc bereits ns.ngcpaßt il erscheinen. Noch

nicht entsprochen ist nbcr in dCill derzeit in Geltung stehenden

Lustbarkoitsabgnbogosotz dar Vorschrift des Art~ 118 Abs. 2,

2. Satz B. -VG., won~.ch dio zuständiGe Gcs::Jtzgcbung Angologen
hoiton des oigenen \:"irkungsburciches clor GClllGinl1c ausdrücklich

als solche zu bezeichnen hat o

Ei t dem vor.li.:;gcnden Gcsctzont',Hlrf soll nun dieser

Vo~schrift ontsprochen und ßleichzeitig damit die gern. § 5
Abs. 3 der Bundcs-Verfassungsgcsotznovülle 1962 vorgcsoheno

ll.l\.npassungU des Lustb8.rkci tsabgabcgcsl:tzes an die derzeit

gegebene Vcrf2.ssungsr~chtGl2.gcabgeschlossen werden. Unter
einem sollen aber bei dieser Gelegenhüit auch die Fr~ßGn üiner
Ncurogclung zU, .. oführt w::.-rdon, dorcn H··.;gülung im dorzeit
geltcnden Lustbo..rl{ci t.s ab,j.J.b 0 go setz sich bei "".nwündung dieses

Gosotzes als nicht bosonders glüc~clich bzw g brauchbar orwiosen

hat, wie di~ Abgabepflicht für Tenzuntcrricht, für den Be-

trieb von Kcgclb~lmen und für die Vorführung von prädikntisierten

Filmen.
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Uachdem - vlie oben crvrtihnt - die Bostimmungon dcs Lus~

b2.rkoitS8.bgc~bog(jsotZGS durch § 243 Ziff. :3 lit. a und b der
Landesabg2.bonordnung b(~rcits eine Abänderung 8rt~h;Gn 'h~'~ben,

wurde aus Gründen der IGicht~~on Üb~rsichtlichkGit und Hand
habung diesos Gesetzes von einer Hoi teren Novclli0rung ..:'~b

st_~nd gcnomrlen und der ~Ieg der Ncu<Jrlaosung dieses Gesotzos

g?wäh~t, :wobci als Grundl2.gc der \Jortla.ut des alten Gesetzos
genommen und diü notvlC:n{:igcn Änderungen an den in Betracht

kommonden Stollon eingearbeitet wurden. Im Zugo dieser Ncu
kod~~ikation konnte auf die Aufnahme von dem bisherigen § 16

des ~Lustb~rkoitsabg~bcgcs0tzcs1950 cntsprDchcndon Bestimmungen

übor dio Einhcbung und zwnngswoise Bintroibung der Lustb~r-

kai tsabgo.be vcrzicht..:.·t \"Jcrdon, da dorc.rtigc Bestiw{lungcn

.. im Hinblick auf Art. 11 Abs. 5 EGVG im ZusD.mi11cnh2~1te mit
§ 1 Abs. 3 VVG 1950 und § 2 der Abg::~,beuox€)kutionsordl1ung

BGEl.Nr. 53/1963 entbehrlich crschüineu o

.
11. Zu den einzelnen Bestimmungon

Zu § 1:
Der Abs. 1 stiElmt inho.ltlich mit dom bishor in Goltung

~tehonderi § 1 des Lustbarkoitsabgabegosotzes 1950 überein.

Sein Uortlaut ist zVl<.:cks Übereins timmung mit § 7 l~bs. 5 F. -VG.

1948 in Verbindung mit § 8 Abs. 1 leg. cit. ab0r insoforne gc
ändert worden, als nunmehr ausdrücklich auf die btmdcsgesDtz
liehe Ermächtigung (dzt. § 15 Ab~1. 3 lit. 0,) FP.G 1967) :der

Gemcinden zur Ausschroibung von'Lustbarkaitsabgaben (Vcr
gnügungsstüucrn) in Hundcrtt~ilcn des Dintrittsgoldos erhoben

worden, Bezug genoD@en und durch Aufnahme einüs nauen Abs. 2
eindeutig klargüstollt wird, daß der Landesgesetzgeber nicht

beabsichtigt in Bundoskompetcnzcn unzulässigerweise cinzu
grcifeno

DOT Abs. 3 enthält eine über die bundcsgcGotzliche Dr

mächtigung hin8usgohondo, auf § 8 J\bs. 5 F.-VG. 1948 gogründete
Ermäehtigune dos Landesgosctzgcbers zur -Einhubung von Lust
barkoi tsabgnbcn auch fÜr Lustb3..rkei ton, boi denen von den
Teilnehmern kein Eintrittsgeld abverlangt wird - also keine
Eintrittskarten ausgogeben werden - wiü z.B. für das Hnlten
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eines Schau-, Schcrz-. Spicl~, Gcschicklichkcits- oder
ähnlichen L.pparu.tos .an öffontlichon Orten, das HaI tün von
Kogolballllcn in Gast- und Scharuc~0\{crbobctriübenu.dgl. mchr.

Der Abs. 4 stellt sich als eine Ausfüt~ungsbcs~immung

dos Art. 118 Abs. 2 letzter s~tz B.-VG dar.

Zu § 2:
Da es fr~st unmöglich ist 8ine eindeutige Lügaldofinition

fUr"Lustbarkcitcn il zu findcn,wurdo der Hag einer dümonstrativen
Aufzählung aller :i_n Betr, ..C~lt kommenden "Lustb8..rkci tonH gowähl t,
'v/as durch das \Iort "insbcsondcrc il zum Ausdruck kommt. Boi der

FGssung des'AbsD 1 Z. 2 wurde nunmohr einem ~icdorholt vorgo
br:::.chton 'Junsche I{cchnung gctr~'.gell und die .:\bhnl-Gung von
TG.nzIctu'scn (Tanzuntcrricht ) von 'der Lustb2.rkei tsabgc~.be befreit,

zumal eine RlUldfrage ergeben ltD..t, daß mit AusnG.hme des Burgon

landen in allen Bundesländern der Tanzunterricht in AnbetrGcht
soines kulturellen 'Jertes dc:r Lustb:trkoitsabgabe nie h t
unterliegt.

Als n0ue Ziff. 9 ist dem _',bs 0 1 nunmohr der iiBotrieb

von Kegelbahnen • 0 •••• H angefügt ",{orden, um allen Versuchen

.~er Besitzür von ~utomnti8chun K0gclb~hnen den Gosctzcswort

la.ut so o..uszulogcn, d,-~ß der Betrieb VOll Kogelbahnen koiner
Lustbarkcitsabg2bc un° ,crlieg0, von vorneherein zu begegnen.

Ansonsten entspricht dar lJortlaut des § 2 dem Text des

derzeit in Geltung stehendon Lustbarkeitsabgnbcgcsotzcs.

Zu § 3:
Durch dia AufnQ.hmc der '.-Tondung "unbcGchadct der Vor

schriften des § 1 Abs. 2" im ersten Satz dos Gosctzestuxtcs

soll zum Ausdruck gobracht ~~ürdcn, daß der Landcsgosctzg~bcr

zwingond die Bofreiungen nur nuf die von ihm erteilte Er

mächtigung zur lt~inhobung von Lustbarkl]i tsabgaben angen-londet
wissen will (§ 1 Abs o 3) und kcinoswogs boabsichtigt, die vom
Bundosgesctzge:bor erteilte Brmtichtir:sung in unzulässiger ',Tc-iso

irgcndvrie cinzuschränJ:cn. Dom Gemcinderc.t bleibt es donl1nch
gem. § 1 Abs. 2 hinsichtlich der Ausschreibung von Lustbarkeits

abgaben, die in Hundcr-ctoilen des Eintrittsgeldes erhoben

werdon, völlig unbenommen, dia Bufrciungon des § 3 für nicht

geltend zu crkl~ron.

Als neuer Tatbustand für die Befreiung von der Lust-
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TG.nzIctu'scn (Tanzuntcrricht ) von 'der Lustb2.rkei tsabgc~.be befreit,

zumal eine RlUldfrage ergeben ltD..t, daß mit AusnG.hme des Burgon

landen in allen Bundesländern der Tanzunterricht in AnbetrGcht
soines kulturellen 'Jertes dc:r Lustb:trkoitsabgabe nie h t
unterliegt.

Als n0ue Ziff. 9 ist dem _',bs 0 1 nunmohr der iiBotrieb

von Kegelbahnen • 0 •••• H angefügt ",{orden, um allen Versuchen

.~er Besitzür von ~utomnti8chun K0gclb~hnen den Gosctzcswort

la.ut so o..uszulogcn, d,-~ß der Betrieb VOll Kogelbahnen koiner
Lustbarkcitsabg2bc un° ,crlieg0, von vorneherein zu begegnen.

Ansonsten entspricht dar lJortlaut des § 2 dem Text des

derzeit in Geltung stehendon Lustbarkeitsabgnbcgcsotzcs.

Zu § 3:
Durch dia AufnQ.hmc der '.-Tondung "unbcGchadct der Vor

schriften des § 1 Abs. 2" im ersten Satz dos Gosctzestuxtcs

soll zum Ausdruck gobracht ~~ürdcn, daß der Landcsgosctzg~bcr

zwingond die Bofreiungen nur nuf die von ihm erteilte Er

mächtigung zur lt~inhobung von Lustbarkl]i tsabgaben angen-londet
wissen will (§ 1 Abs o 3) und kcinoswogs boabsichtigt, die vom
Bundosgesctzge:bor erteilte Brmtichtir:sung in unzulässiger ',Tc-iso

irgcndvrie cinzuschränJ:cn. Dom Gemcinderc.t bleibt es donl1nch
gem. § 1 Abs. 2 hinsichtlich der Ausschreibung von Lustbarkeits

abgaben, die in Hundcr-ctoilen des Eintrittsgeldes erhoben

werdon, völlig unbenommen, dia Bufrciungon des § 3 für nicht

geltend zu crkl~ron.

Als neuer Tatbustand für die Befreiung von der Lust-
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b2..rkei tsabgabo :ist· unter Ziff •.6· ,11 die V.,o·rführung von Filmen,

die .gern.· § .12 dos BßJ,.d. Lichts.piÖlgosützes 1960, LGB1.Hr. 1/1962,
apf ihr,enkulturollon bzw'. künstlerischen' 'Jert gcprÜft und mit
"besondors 'vcrtv;oll n oder "wortvoll 1i odor a sohensv.Jert:1 bewertet

(prädikati sicrt) vlurdert",. .. uufgcl1ommon worden-. B8.hnbrechund und

richtungsweisend sind in dieser Hinsicht die Länder Stcicrmcrk
mit ihror LustbCJ.rkcitsabg2bogcse:tznovcllo 1964 und 1968; Tirol

. mi t soinem Gosctz vom 29. Hai 1964 , mit dem das VergnÜßungs

stou0rg~:sctz abgeändert wird, und Ni0dcröstcrrciqh mit seinem
Gesetz vom ge Hai 1968, mit do~ das NÖ. LustbJrkcitsabgabogc30tz
ncuci';lich cbg(;änd~rt ·v.Tird, vorc.ngcgt:'ngl;n. In allen diescn Go

setzen orscheint die VorfÜhrung von Lüufbildern der 1Ji t
ilbcsondürs wcrtvoll ll und toils auch mi t " v1c:rtvoll ll bzw. rJs(:hons
\\rert'; prädikatisivrtcn Filmo von der Lustbc.rküi tsabg~.b0 bc frl..· i t.

'Diesem Beispiel will nunmohr auch dns Burgonland durch ~ufnahmo

der Ziff. 6 boi § 3 folgen.

Zu § 4:
Dio~c Bostimmung ist selbstverständlich nur auf Lust

barkci tsc.bg .bon an\iClld;bar, dia auf Grund einor Ermächtigung dös
Landosgcsotzgcbors gern. § 1 Abs. 3 eingehoben werden. Eine Be

freiung von Lustbarkoitsabg~bcn, die nuf Grund blmdcsgcsctzlicher

Ermächtigung einguhobcn worden, wäre gern. § 1 Abs o 2 vorzunolunon.

,Zu § 5 bis § 12:

Diese Bestimmungen stil.:llilOn mit (~Dm dorzoi t gelt0ndcn

Lustbarkeit so.bgnbogosl;tz fast v/örtlich überein. Lediglich unter
.' ~ .

§ 5 Abs. 3 ist der ersto Satz durch Einfügung dos \-iortos i1für"

zVlischan "und l' und "regelmäßig" sprachlich berichtigt und der

letzte Satz als überflüssig woggcl~ssen worden. Im § 6 ist do~

Abs. 3 der neuoren Judik~tur des VcrfQssungsgcrichtshofcs folgend
ergänzt Und oin neuer Abs. 5 angefügt worden. Ferner ist im § 7

das Höchstnusmnß der AbG2bc für Filmvorführungen von 25 auf 10
v.H. horabgcsotzt und dvr 10tzto Catz infolee Aufnahme des
neuen § 1 .t~bs 0 2 als untbchrlich weggelo.sson \'Torden. Schlioßlich ist
bedingt durch die Aufnaruü8 der z. 9 bei § 2 Abs. 1 im § 10 Abs. 2

nc.ch dom lctzten \}ort tiAppaT:.;"'.tcs" die 'rondung rlfür dc.s E~~.lton

von o.utomc..tischel1. K c gel b ahn G n, sowoit ein von der

GOlJ.einde plombiurt0s Zähl\"TL:rk cinßcbaut ist" bis zu 10 v.H. dos

Einspi(;lcrgobnissos, sonst S 150,-- monatlich für jedo Bt::llnY
angefügt 'lflordon.
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v{ci tors ist im § 12 letztor Satz das 7~lort ;rabgo.bcpflichtig rJ durch
das treffendere' vlort UAbgnboschuldllcru ersetzt worden.

Dieso Gcsotzcsstcllc enthält die erforderlichen Straf-

bostimraungonv

~_~ 1·4: Das Ilucrnfttroton dioses Gosotzes ist mit 31012.1969
vorgesehen, um oincrscits eine Bit VorvTaltungsmchr;::.rblJi t ver

bundene Uostcllung dieser Abg2bü mitten im IIaushaltsjahr zu

vermeiden, andrerseits eber Guch die iQ § 5 Aba. 3 der bereits
oing~ngs zitiorten GemcindcvorfassungsnovGllo 1962 fcstgclügte
lIAnpassungsfrist li einzuhalton.
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